
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/6/29 14Os67/88
(14Os83/88)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1988

Norm

StGB §35

Rechtssatz

Nach (zahlreichen) stationären Behandlungsversuchen gereicht eine tataktuelle Alkoholisierung bei der nach § 35 StGB

vorzunehmenden Vorwurfsabwägung dem Täter nicht zum Vorteil.
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